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 Veröffentlicht am 30.11.1999

Index

21/03 GesmbH-Recht

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

GmbHG §18;

Rechtssatz

Gem § 9 BAO sind die Voraussetzungen für die Haftung eine Abgabenforderung gegen den Vertretenen, die Stellung

als Vertreter, die Uneinbringlichkeit der Abgabenforderung, eine P:ichtverletzung des Vertreters, dessen Verschulden

an der P:ichtverletzung und die Ursächlichkeit der P:ichtverletzung für die Uneinbringlichkeit (Hinweis E 10.11.1993,

91/13/0181).
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